
1. Begriff und Funktion der Wahl

Wahlen sind in demokratischen Staaten das Verfahren zur Bestellung von repräsen-
tativen entscheidungs- oder herrschaftausübenden Organen. Die Gewählten oder
die Mandatsinhaber erhalten ihre demokratische Legitimation dadurch, dass eine
Personengruppe, für die die Gewählten entscheiden und handeln sollen, in einem
vorher festgelegten Verfahren ihren Willen äußert. Um u.a. auch einen Herrschafts-
wechsel zu ermöglichen, ist in Demokratien die Mandatsausübung zeitlich begrenzt.

2. Wahlsysteme

Wahlsysteme werden danach unterschieden, ob sie stärker darauf ausgerichtet sind,
die unterschiedlichen Wählermeinungen so genau wie möglich im Repräsentativor-
gan widerzuspiegeln (Verhältniswahl), oder ob in ihnen Persönlichkeiten besser
zum Zuge kommen sollen (Mehrheitswahl). Dazwischen gibt es eine Vielzahl von
Mischsystemen, die versuchen, die Vorteile der beiden Grundwahlsysteme mitein-
ander zu verbinden. Die beiden Wahlsystemgrundtypen müssen von den Auswir-
kungen her gesehen und bewertet werden.

Die Verhältniswahl zielt auf ein möglichst gleiches Verhältnis von abgegebenen Stim-
men und Mandaten. Stimmen- und Mandatsanteile der Parteien sollen möglichst
kongruent sein.

Bei der Mehrheitswahl ist das Ziel nicht Verhältnismäßigkeit, sondern das Erreichen
einer Mehrheit, die einer Partei die Regierungsbildung ermöglicht. Mehrheitsbil-
dende Wahlsysteme verfolgen also vor allem den funktionalen Zweck, eine politisch
stabile Regierungsmehrheit zu schaffen.

Die technischen Regelungen, die ein Wahlsystem enthält, umfassen den gesamten
Wahlprozess: die Abgrenzung der Wahlkreise, die Formen der Kandidatur, das
Stimmgebungsverfahren und das Stimmenverrechnungsverfahren. Diese Regelun-
gen fixieren nicht nur die Formalien für die Vorbereitung und Durchführung einer
Wahl, sondern sie wirken sich auch in zweifacher Weise auf das Wahlergebnis aus.
Zum einen unmittelbar durch Beeinflussung des Wahlverhaltens des Wählers, zum
anderen mittelbar über die Auswirkungen des festgelegten Stimmenverrechnungs-
verfahrens.

Die Bedeutung der Regelungen eines Wahlsystems ist für jeden Wahlbürger, für die
Parteien und für die heute so bezeichnete politische Kultur im Staate so offensicht-
lich, dass das überragende Interesse an diesen Regelungen plausibel ist. Deshalb ist
ein Rückblick auf die ersten Nachkriegsjahre, als Verfassung (Grundgesetz) und die
Wahlrechtsregelungen geschaffen wurden, von großem Reiz, zumal das Mischwahl-
system der Bundestagswahlen in seinen wesentlichen Regelungen noch heute gül-
tig ist, sich also bei 14 Bundestagswahlen bewährt hat.
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3. Der politische Weg bis zur ersten Bundestagswahl 1949

Die ersten Regelungen für die Entwicklung des politischen Lebens in Deutschland
nach Kriegsende schuf das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945, das u.a.
folgende Rahmenbedingungen festlegte:

- Deutschland wird nicht zerstückelt und als wirtschaftliche Einheit gesehen;

- Aufteilung in vier Besatzungszonen;

- die oberste Gewalt üben die Siegermächte aus;

- als gemeinsames Exekutivorgan wird der „Alliierte Kontrollrat“ geschaffen (der
wegen erforderlicher Einstimmigkeit bei Beschlüssen und unterschiedlicher Inter-
essen der Besatzungsmächte in der Praxis funktionsunfähig war und deshalb die
wirtschaftliche Einheit nicht verwirklichen konnte);

- zukünftiger Wiederaufbau des deutschen politischen Lebens nur auf demokrati-
scher Basis beginnend mit Selbstverwaltungskörperschaften von unten nach oben
(Kommunen, Bezirke, Provinzen, Länder);

- deren jeweilige Organe sind durch Wahlen zu legitimieren;

- die Gründung politischer Parteien wird zugelassen, sofern sie demokratisch sind.

Fortan werden nur die Entwicklung in den drei Westzonen betrachtet und Sonder-
regelungen für Berlin-West ausgeblendet.

Die Entwicklung zu einem demokratischen Gemeinwesen (Staat) in Westdeutsch-
land war wichtigstes Anliegen der Westalliierten. Wie die Deutschen selbst diese Ent-
wicklung politisch und gesellschaftlich gestalten wollten, unterlag der Kontrolle, Ge-
nehmigung oder Lizenz durch die Besatzungsmächte. Dabei erwies sich, dass auf
die Entwicklung die in der Regel nur vier zugelassenen Parteien (CDU/CSU, DVP/FDP,
KPD und SPD) den entscheidenden Einfluss hatten. Unter der Oberaufsicht der Sie-
germächte haben sie das Korsett für den neuen Staat gestaltet. Sie waren von Be-
ginn an präsent, sie organisierten sich zielstrebig und zügig und arbeiteten in den
von den Militärregierungen eingesetzten lokalen Verwaltungen und in den proviso-
rischen Länderregierungen bereits mit, ehe auch nur einmal in einer Gemeinde oder
in einem Land gewählt worden ist.

Die ersten Landtagswahlen fanden 1946/1947 statt. Die bei diesen Wahlen von den
Parteien erzielten Ergebnisse bestimmten u.a. auch die personelle Besetzung der von
den Westalliierten seit Ende 1946 errichteten bi- und trizonalen Institutionen. So ent-
stand schon im Dezember 1946 als gesetzgebende Körperschaft für die Bizone (ame-
rikanische und britische Zone) der „Wirtschaftsrat“, der später nach Umorganisa-
tion in „Länderrat“ umbenannt wurde. Die Länderregierungen selbst bildeten für
den Vollzug der Parlaments- und Regierungsentscheidungen den „Exekutivaus-
schuss“.

Auch die Ausarbeitung einer Verfassung ging von den drei westlichen Besatzungs-
mächten aus. Diese forderten nach den Beschlüssen der Londoner Sechsmächte-
konferenzen im Frühjahr 1948 die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder
auf, eine Verfassunggebende Versammlung für ihre Länder einzuberufen. Die 65
Mitglieder dieses Gremiums, der Parlamentarische Rat, wurden von den Ländern
prozentual zu den Fraktionsstärken gewählt. Der Parlamentarische Rat trat am 
1. September 1948 in Bonn zusammen, wählte Konrad Adenauer (CDU) zum Präsi-
denten und Carlo Schmid (SPD) zum Vorsitzenden des Hauptausschusses und beriet
bis 8. Mai 1949. Als Grundlage für seine Beratungen hatte im August 1948 ein Sach-
verständigenausschuss im Auftrage der Ministerpräsidenten einen Entwurf (Herren-
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chiemseer Verfassungsentwurf) vorgelegt. Am 8. Mai 1949 wurde die Verfassung,
das Grundgesetz, vom Plenum des Parlamentarischen Rates verabschiedet. Mit Aus-
nahme Bayerns, das aber bereit war, sich der Bundesrepublik anzuschließen, falls die
übrigen Landtage die Verfassung billigen sollten, stimmten die Landtage der Länder
dem Grundgesetz zu. Es wurde am 24. Mai 1949 verkündet und trat am 25. Mai
1949 in Kraft.

4. Die Gesetzgebung für die Bundestagswahlen 1949 und 1953

Der Parlamentarische Rat hatte auch die Aufgabe, u.a. für die Wahl des ersten Bun-
destages das Wahlgesetz zu beschließen (Art. 137 Abs. 2 GG). Bei den Diskussio-
nen des dafür gebildeten Wahlausschusses, dessen personelle Besetzung ebenfalls
der Stärke der einzelnen Fraktionen entsprach, war man sich einig, dass aufgrund
der bedrückenden Erfahrungen aus der Weimarer Republik ein Wahlsystem zu schaf-
fen sei, das einer möglichen Parteienzersplitterung erfolgreich entgegen wirken kön-
nen muss. Dies war jedoch der einzige Punkt, über den die Parteien Einvernehmen
erzielten. Denn im Konkreten, mit welchem Gewicht in einem neuen Wahlgesetz
die Elemente der Verhältniswahl und der Mehrheitswahl zum Tragen kommen sol-
len, konnten sich CDU/CSU und SPD nicht einigen. Bei den Vorschlägen der SPD
überwog die Proportionalwahl (Verhältniswahl), die CDU/CSU präferierte hingegen
ein Übergewicht der relativen Mehrheitswahl. Mangels einer Einigung und weiter-
hin bestehender Meinungsverschiedenheiten entschied sich der Parlamentarische
Rat, ein Wahlgesetz nur für die anstehende Wahl und die Wahlperiode des ersten
Bundestages zu beschließen.

Dieses Wahlgesetz vom 15. Juni 1949 (BGBl. I S. 21), das keinem der von der
CDU/CSU bzw. von der SPD vorgeschlagenen Entwürfe entspricht, wurde als Provi-
sorium für die 1. Bundestagswahl am 10. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat be-
schlossen und anschließend von den Ministerpräsidenten der Länder verkündet. Wie
viele andere Provisorien im Leben und auch in der Gesetzgebungspraxis erwies sich
das im Wahlgesetz für die 1. Bundestagswahl beschlossene Wahlsystem als überle-
bensfähig. Es ist zwar in vielen Nuancen modifiziert worden, in seinem Kern gilt es
für die Bundestagswahlen aber noch heute: Der Mandatsanteil der Parteien wird aus-
schließlich nach einer Methode der Verhältniswahl ermittelt. Die nach dem Prinzip
der relativen Mehrheitswahl erworbenen Wahlkreismandate verändern die Vertei-
lung der Sitze auf die Parteien nicht bzw. marginal nur dann, wenn eine Partei in ei-
nem Land mehr Wahlkreismandate gewinnen konnte als ihr Sitze entsprechend dem
Verhältnis ihrer Gesamtstimmenzahl im Land zustehen (Gewinn von Überhang-
mandaten).

Die Verteilung der Sitze auf die Parteien im Verhältnis ihrer Gesamtstimmenzahl (Ver-
hältniswahl) wird jedoch noch durch die Einführung einer Sperrklausel verändert, die
auf Betreiben der Ministerpräsidenten der Länder in das Gesetz für die 1. Bundes-
tagswahl eingefügt worden ist. Nach dieser für die Parteien außerordentlich be-
deutsamen Regelung dürfen nur die Parteien Abgeordnete in den Bundestag ent-
senden, die bei der Wahl zumindest in einem Bundesland 5 Prozent der abgegebe-
nen gültigen Stimmen oder einen Wahlkreissitz errungen haben.

Nach diesem Wahlsystem, die Verteilung der Sitze auf die Parteien nach dem Prin-
zip der Verhältniswahl, also nach den errungenen Gesamtstimmenzahlen im Land
(Berechnung der Sitzverteilung von 1949 bis 1982 nach dem d’Hondtschen Höchst-
zahlverfahren, seitdem nach dem Hare/Niemeyerschem Berechnungsverfahren),
und Erwerb des Direktmandats durch relative Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen,
wird - unter Berücksichtigung der Wirkung der Sperrklausel - seit 1949 der Bun-
destag unverändert gewählt. Es wird also „nach den Grundsätzen einer mit der
Personenwahl verbundenen Verhältniswahl“ (§ 1 Abs. 1 Satz 2 BWG) gewählt.

Wahlsystem ist eine Mischung aus Per-
sonenwahl und Verhältniswahl

Einführung einer wirksamen Sperrklau-
sel

... im Kern blieb es bis heute bestehen

Wahlgesetz des Parlamentarischen Rats
für erste Bundestagswahl war als Provi-
sorium gedacht, ...
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Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Bundestagswahlrechts sind

Art. 20 Abs. 2 GG: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in
Wahlen und Abstimmungen und ... ausgeübt.“

Art. 38 Abs. 1 GG: “Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in all-
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
gewählt. ...“

Art. 39 Abs. 1 GG: „Der Bundestag wird ... auf vier Jahre gewählt. ...“

5. Die Bundestagswahl 1949

Im Rückblick sind die Besonderheiten der Bundestagswahl 1949:

- Zu wählende Abgeordnete nur 400;

- Einteilung des Wahlgebiets in 242 Wahlkreise;

- Die Anzahl der jedem Bundesland zustehenden Mandate war vorher festgelegt;

- Der Wähler hat nur eine Stimme;

- Von 16 Parteien mit einer Landesliste hatten 10 Parteien Erfolg und Abgeordne-
te im Bundestag;

- Eine nur milde Wirkung der Sperrklausel (5 Prozent der gültigen Stimmen in ei-
nem Bundesland oder ein Wahlkreismandat), so dass sechs Parteien mit einem
Gesamtstimmenanteil von weniger als 5 Prozent im Bundesgebiet Bundestags-
mandate errungen haben;

- Einmalig in der Geschichte der Bundestagswahlen ist der Erfolg von drei partei-
losen (unabhängigen) Bewerbern.

Erste Bundestagswahl nur mit einer
Stimme
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Abbildung 1: Stimmzettel des Wahl-
kreises Stuttgart I bei der Bundestags-
wahl 1949



6. Die Bundestagswahl 1953

Auch für die Wahl zum 2. Deutschen Bundestag konnten die beiden großen Partei-
en CDU/CSU und SPD ihre Meinungsverschiedenheiten über das Wahlsystem nicht
ausräumen, so dass erneut ein Wahlgesetz nur für diese Wahl und für die 2. Wahl-
periode des Bundestages beschlossen wurde.

Im Rückblick sind folgende Änderungen gegenüber der 1. Bundestagswahl erwäh-
nenswert:

- Die Zahl der zu wählenden Abgeordneten wird auf 484 erhöht (die Zahl der Wahl-
kreise bleibt mit 242 gleich);

- Der Wähler hat mit einer Erst- und einer Zweitstimme erstmals bei einer Bundes-
tagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wurden 50 Prozent der Abgeordne-
ten in den Wahlkreisen nach relativem Mehrheitswahlrecht; die Wahl der weite-
ren 50 Prozent der Abgeordneten erfolgte durch die Wahl einer Landesliste einer
Partei mit der neu eingeführten Zweitstimme nach den Grundsätzen des Ver-
hältniswahlrechts. Die Berücksichtigung der gewonnenen Wahlkreismandate bei
der Verteilung der Listensitze (Verhältnisausgleich) bleibt.

- Die Sperrklausel, die einer Parteienzersplitterung entgegen wirken soll, wird ver-
schärft. Die Fünf-Prozent-Hürde von gültigen Zweitstimmen muss nunmehr bei
der Gesamtstimmenzahl auf Bundesebene überschritten werden (Die Alternati-
ve, ein Sitz in mindestens einem Wahlkreis, gilt unverändert).

- Die verschärfte Sperrklausel zeigt Wirkung: Von 12 Parteien mit einer Landesliste
erringen nur sechs Bundestagsmandate.

7. Pro und Contra zur Zweistimmen-Regelung

Das Zweistimmensystem soll den Wählern mehr Beweglichkeit bei der Stimmabga-
be verschaffen. Die vom Wähler gewollte Stimmabgabe für eine Partei (Landesliste)
soll nicht zugleich auch eine Bindungswirkung für die Wahl des Wahlkreisabgeord-
neten haben. Mit den zwei Stimmen haben die Wähler so die Möglichkeit, mit der
Erststimme die Hälfte der Mitglieder des Bundestages personell zu bestimmen, und
zwar unabhängig von den starren Landeslisten der Parteien. Die Wähler können so-
mit mit der Erststimme nach Erwägungen der Persönlichkeitswahl, losgelöst von ih-
rer Parteienpräferenz, ihre Wahlentscheidung treffen. Gleichwohl bleibt für die Zahl
der gewonnenen Sitze einer Partei maßgeblich, wie viele Wähler mit gültigen Zweit-
stimmen die Landeslisten dieser Partei gewählt haben. Deshalb ist die neu einge-
führte Zweitstimme die entscheidende Stimme. Die Stimmabgabe kann also ge-
splittet werden, d.h. mit der Erststimme kann ein Wahlkreiskandidat gewählt wer-
den, der nicht für die Partei kandidiert (oder Einzelbewerber ist), die mit der Zweit-
stimme gewählt wird. Wahlrechtlich ist das Stimmensplitting intensiv diskutiert wor-
den, u.a. auch im Hinblick auf die Erfolgswertgleichheit der Stimmen.

Negativ an dem Zweistimmensystem ist allein die Gefahr eines Irrtums bei der Stimm-
abgabe. Anhaltspunkte dafür liefert die Wahlstatistik mit dem Nachweis der Grün-
de für die erhöhten ungültigen Stimmabgaben. Zwei abgegebene Erststimmen oder
zwei Zweitstimmen oder nur eine abgegebene Stimme lassen darauf schließen, dass
Wähler das System der zwei Stimmen nicht richtig durchschaut haben. Keine Ant-
wort bzw. Schlussfolgerung gibt es bei der Frage, wie viel Wähler keine Klarheit über
die Funktion und Wirkungsweise der Erst- und Zweitstimme haben und dieserhalb
irrtümlich wählen oder sich von dem Hinweis, „Sie haben zwei Stimmen“, ab-
schrecken lassen, sich überhaupt an der Wahl zu beteiligen.

Nachteil der Regelung: mehr ungültige
Stimmen

Offen bleibt, ob die Wirkungsweise der
Erst- und Zweitstimme allen Wählern
bekannt ist

Zweistimmen-Regelung erlaubt persön-
lichkeitsorientierte Stimmabgabe  mit
der Erststimme und parteienorientierte
Stimmabgabe mit der Zweitstimme

Einführung der Zweitstimme bei der
Bundestagswahl 1953
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Abbildung 2: Stimmzettel des Wahlkreises Nr. 163 Stuttgart I bei der Bundestagswahl 1953



8. Rückblickende Wertung des Bundestagswahlrechts

Das heute gültige Wahlrecht für Bundestagswahlen wurde 1956 vom Bundestag be-
schlossen. Von den seitdem erfahrenen zahlreichen Änderungen dieses Gesetzes sind
die Einführung der Briefwahl sowie die bereits 1956 beschlossene Verschärfung der
Sperrklausel (5 % der gültigen Stimmen im Bundesgebiet oder nunmehr das Errin-
gen von drei Wahlkreismandaten als Voraussetzung für die Zuteilung von Bundes-
tagssitzen) von ganz besonderer Bedeutung. Das Wahlrecht hat sich bei 14 Bun-
destagswahlen bewährt und zu jeweils arbeitsfähigen Regierungsmehrheiten ge-
führt. 

Die Geschichte lehrt, dass neben der Verfassung die Gestaltung des Wahlrechts für
einen freiheitlich demokratischen Rechtsstaat fundamental sind. Die mehr als 50-
jährige gedeihliche Entwicklung unseres Staates Bundesrepublik Deutschland be-
weist, dass diejenigen, die in den ersten Nachkriegsjahren mit dem Grundgesetz,
dem Wahlrecht und weiteren bedeutsamen Rechtsregelungen das Fundament un-
seres Staates gestaltet und gebaut haben, sich um unsere Bundesrepublik außerge-
wöhnlich verdient gemacht haben.

... und war eine der Grundlagen für die
gedeihliche Entwicklung des Nach-
kriegsdeutschlands

Wahlrecht hat sich in fünf Jahrzehnten
bewährt ...
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1) Ltd. Stadtverwaltungsdirektor a.D. Manfred von Schaewen war von 1974 bis 1992 Leiter des 
Statistischen Amtes der Landeshauptstadt Stuttgart.

Der Aufsatz ist auch in der Zeitschrift „Stadtforschung und Statistik“ des Verbandes Deutscher
Städtestatistiker (VDSt) in Nr. 1/2002 erschienen.




